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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

In der Frühjahrssession lehnte der Ständerat einstimmig eine Standesinitiative des
Kantons Solothurn ab, welche verlangte, die direkte Spitalsubventionierung der
Kantone sei abzuschaffen und durch eine volle Kostendeckung über die
Versicherungspauschale zu ersetzen. Die kleine Kammer begründete ihre Ablehnung
der Initiative, deren Stossrichtung durchaus als bedenkenswert erachtet wurde, mit der
anlaufenden 2. Teilrevision des Krankenversicherungsgesetzes, bei welcher die
Spitalfinanzierung ohnehin zur Diskussion steht. Sie überwies aber ein Postulat ihrer
Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK), welches den Bundesrat bittet,
die Auswirkungen einer Aufhebung der kantonalen Spitalsubventionierung zu prüfen.
Der Nationalrat lehnte die Standesinitiative ebenfalls ab, nahm aber seinerseits ein
analoges Postulat seiner SGK an (Po. 99.3154). 1

STANDESINITIATIVE
DATUM: 31.05.1999
MARIANNE BENTELI

Mit einer Standesinitiative forderte der Kanton Neuenburg das Parlament auf, die
Zweckmässigkeit eines Spezialgesetzes bezüglich zuckerhaltiger Produkte zu prüfen und
gegebenenfalls eine entsprechende Gesetzesanpassung vorzunehmen. Dadurch sollten
Krankheiten bekämpft werden, welche auf erhöhten Zuckerkonsum zurückgeführt
werden können. Konkret forderten die Initianten, jenen Zucker zu besteuern, der bei
der Herstellung zugesetzt wird. Der Steuererlös sollte präventiven Zwecken
zugutekommen. Darüber hinaus sollte im Gesetz die Beschränkung von Werbung für
Nahrungsmittel mit hohem Energiegehalt festgehalten werden und eine Definition
erfolgen, welche Berufsgruppen von der Steuer betroffen wären. Als Gründe für sein
Anliegen führte der Kanton Neuenburg unter anderem die sich zunehmend
ausweitende „Diabetes- und Fettleibigkeitsepidemie“ sowie die damit verbundenen
Gesundheitskosten an. Zudem würden sich in Ländern, welche bereits eine solche
Steuer eingeführt hatten, durchaus positive Effekte zeigen, was den Zuckerkonsum
anbelangt.
Die SGK-SR empfahl mit 9 zu 0 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) der Initiative keine Folge
zu geben, da im Zusammenhang mit der Schweizer Ernährungsstrategie 2017-2024 der
freiwillige Ansatz gewählt worden war. Deshalb solle auch bei der hier betroffenen
Verbesserung der Lebensmittelzusammensetzung weiterhin das Prinzip der
Freiwilligkeit gelten. Ferner hatte der Bundesrat 2015 zusammen mit multinationalen
Schweizer Konzernen und KMU ein Memorandum of Understanding (Erklärung von
Mailand) unterschrieben, in welchem eine Zuckergehaltsreduktion von Joghurts und
Frühstückszerealien innerhalb von vier Jahren festgelegt worden war. Solange das
gemeinsame Vorgehen mit der Wirtschaft zielführend sei, bestehe aus Sicht der
Kommission kein weiterer Handlungsbedarf. Die Kommission stellte zudem die Frage,
inwiefern sich die Zuckersteuer überhaupt als Gesetz realisieren liesse und ob sie
stattdessen nicht doch Eingang in die Verfassung finden müsste. 
In der Ständeratsdebatte legte SGK-Mitglied Ivo Bischofberger (cvp, AI) die Argumente
der Kommission erneut dar. Zwar setzte sich Didier Berberat (sp, NE) noch einmal für
die Initiative ein: Damit wolle man nicht nur den Zuckergehalt senken, sondern auch
präventiv wirken. Es sei zudem von äusserster Wichtigkeit, einen klar abgesteckten
Zeitplan zu haben, um den von Zucker verursachten Krankheiten entgegentreten zu
können. Der Neuenburger konnte sich jedoch zu wenig Gehör verschaffen, der
Ständerat gab der Standesinitiative mit 24 zu 3 Stimmen (bei 6 Enthaltungen) keine
Folge. 2

STANDESINITIATIVE
DATUM: 06.03.2018
JOËLLE SCHNEUWLY

Im März 2018 behandelte die RK-SR die Standesinitiative des Kantons Neuenburg, die
eine Präzision der Bedingungen für die Beihilfe zum Suizid und der Rechtsgrundlagen
für Sterbeorganisationen forderte. Die Initiative wurde unter anderem deshalb
eingereicht, weil die Sterbehilfeorganisation Exit 2014 kommuniziert hatte, den
assistierten Suizid nicht nur sterbenskranken, sondern auch Menschen mit
altersbedingten Mehrfacherkrankungen zu gewähren. Zudem begründete der Grosse
Rat des Kantons Neuenburg den Vorstoss mit der Notwendigkeit zur Förderung von
Suizidprävention und Palliative Care als Alternativoptionen zum Selbstmord. Mit 12 zu 1
Stimmen beantragte die Kommission allerdings, der Initiative keine Folge zu geben. Der

STANDESINITIATIVE
DATUM: 14.06.2018
JOËLLE SCHNEUWLY

01.01.65 - 01.01.23 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Bundesrat sei bereits 2011 der Meinung gewesen, dass eine gesetzliche Anpassung
«keinen Mehrwert» schaffen würde. Da die RK-SR nach wie vor dieser Ansicht sei, sehe
man keinen Handlungsbedarf.
In der Sommersession 2018 behandelte der Ständerat den Vorstoss.
Kommissionssprecher Robert Cramer (gp, GE) verwies in der Begründung der
Kommissionsempfehlung auf den 2011 veröffentlichen Bericht «Palliativmedizin,
Suizidprävention und organisierte Suizidhilfe». Verleihe man dem assistierten Suizid
Rechtsstatus, sei dies ein Signal des Staates, welches die Unverletzlichkeit des
menschlichen Lebens relativiere, so Cramer. Statt eine Gesetzesänderung
vorzunehmen, sollte vielmehr die Palliativmedizin gestärkt werden. Die Kommission sei
der Ansicht, dass die beste Antwort auf die Standesinitiative darin liege, dass der
Ständerat das Postulat SGK-SR (Po. 18.3384) angenommen habe. Der Neuenburger
Raphaël Comte (fdp, NE) teilte diese Meinung hingegen nicht. Die Debatte um
Suizidhilfe sei eine politische Debatte, die vom Parlament als Gesetzgeber behandelt
werden müsse. Es gehe ihm dabei nicht in erster Linie um die Vollendung der
Gesetzgebung – so würde er als liberaler Politiker nur eine Gesetzgebung unterstützen,
die das derzeitige System nicht einschränke –, sondern darum, dass dem Parlament die
Gelegenheit genommen worden sei, über das Thema zu diskutieren. Comtes Worte
fanden im Stöckli jedoch kein Gehör. Eine deutliche Mehrheit (32 zu 6 Stimmen bei 1
Enthaltung) folgten dem Votum von Cramer und der Kommission und gab dem Vorstoss
keine Folge. 3

Im Februar 2019 behandelte die SGK-NR die Standesinitiative des Kantons Neuenburg,
welche eine Steuer auf Produkte mit zugesetztem Zucker forderte. Mit ähnlichen
Gründen wie bereits ihre Schwesterkommission gab die SGK-NR dem Vorstoss mit 16 zu
7 Stimmen keine Folge. Eine Kommissionsminderheit um Bea Heim (sp, SO) begrüsste
jedoch das Geschäft mit dem Verweis, dass im Ausland positive Erfahrungen mit den
entsprechenden Abgaben gemacht würden. 4

STANDESINITIATIVE
DATUM: 14.02.2019
JOËLLE SCHNEUWLY

Wie bereits ihre Schwesterkommission und der Ständerat sah auch die RK-NR bezüglich
der Präzisierung der Bedingungen für die Suizidhilfe keinen Handlungsbedarf und
beantragte ihrem Rat mit 21 zu 2 Stimmen, der Standesinitiative keine Folge zu geben.
In der Frühjahrssession 2019 folgte die grosse Kammer diesem Votum stillschweigend,
wodurch der Vorstoss vom Tisch war. 5

STANDESINITIATIVE
DATUM: 19.03.2019
JOËLLE SCHNEUWLY

In der Sommersession 2019 befasste sich der Nationalrat mit der Standesinitiative des
Kantons Neuenburg, welche eine Steuer auf Produkte mit zugesetztem Zucker
forderte. Wie bereits die vorberatende SGK-NR und die kleine Kammer zeigte sich eine
Mehrheit der Nationalrätinnen und -räte nicht überzeugt vom Geschäft. Zwar betonte
Bea Heim (sp, SO) im Namen der Kommissionsminderheit noch einmal den
Handlungsbedarf – unter anderem hätten die Kosten von nicht übertragbaren
chronischen Krankheiten wie Diabetes und Fettleibigkeit Auswirkungen auf die Prämien
–, ausser bei der Grünen- und der SP-Fraktion sowie bei zwei Mitgliedern der CVP-
Fraktion fand sie hierfür aber keine Zustimmung. Mit 121 zu 43 Stimmen (bei 3
Enthaltungen) folgte der Nationalrat der Kommissionsmehrheit, die für Freiwilligkeit,
Eigenverantwortung und eine verstärkte Gesundheitskompetenz wie auch für eine gute
Prävention plädierte, und gab der Standesinitiative keine Folge. 6

STANDESINITIATIVE
DATUM: 11.06.2019
JOËLLE SCHNEUWLY

Im April 2018 reichte der Kanton Jura eine Standesinitiative ein, mit der er ein
schweizweites Verbot der Vermarktung und der Verwendung von Roundup und
weiteren glyphosathaltigen Produkten erreichen wollte. Glyphosat wurde von der WHO
als «wahrscheinlich krebserregend» eingestuft, lautete ein Teil der Begründung der
eingereichten Standesinitiative. Ursprung des Geschäfts war eine angenommene
Motion im jurassischen Parlament, die unter anderem zum Ziel hatte, dass Geschäfte im
Kanton Jura Produkte mit Glyphosat aus dem Angebot nehmen müssten. Die
Standesinitiative sollte die aufgrund der Motion bereits ergriffenen kantonalen
Massnahmen verstärken. Im Januar 2019 befasste sich die WAK-SR ein erstes Mal mit
dem Geschäft; dies zusammen mit einer weiteren Standesinitiative des Kantons Genf
(Kt.Iv. 18.319) sowie mit zwei Petitionen (Pet. 16.2004 und Pet. 17.2020) zu Glyphosat.
Die Mehrheit der Kommission war der Überzeugung, das Anliegen könne im Rahmen der
Volksinitiative «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide» diskutiert werden. Da

STANDESINITIATIVE
DATUM: 21.01.2020
JOËLLE SCHNEUWLY
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die Anhörung von Kantonsvertretern aber dennoch gewinnbringend sei, beschloss die
WAK-SR mit 8 zu 2 Stimmen (bei 2 Enthaltungen), die Behandlung eines eventuellen
Nutzungsverbots zu verschieben. Gut ein Jahr später gab die Kommission den beiden
Standesinitiativen mit 6 zu 2 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) keine Folge. Sie sei zum
Schluss gekommen, dass die parlamentarische Initiative der WAK-SR (Pa.Iv. 19.475) die
Forderung der beiden Geschäfte bereits berücksichtigen würde. Durch sie könnten die
mit dem Einsatz von Pestiziden im Allgemeinen verbundenen Risiken verringert werden,
indem alle Stoffe entsprechend ihrem Risikopotenzial berücksichtigt würden, ohne für
jeden der betroffenen Stoffe eine Regelung zu erlassen. 7

Im März 2020 behandelte der Ständerat die Standesinitiative des Kantons Jura
«Glyphosat und Vorsorgeprinzip» zusammen mit einer Standesinitiative des Kantons
Genf (Kt.Iv. 18.319), die den Titel «Schluss mit dem Einsatz von Glyphosat in der
Schweiz» trägt. Nachdem Peter Hegglin (cvp, ZG) als Kommissionssprecher noch einmal
die Argumente der WAK-SR gegen Folgegeben erläutert hatte, ergriff Adèle Thorens
Goumaz (gp, VD) das Wort. Aufgrund der mässigen Unterstützung in der Kommission
habe sie auf einen Minderheitsantrag verzichtet, trotzdem wolle sie kurz auf einige
Punkte eingehen. Bei den beiden Standesinitiativen handle es sich nicht um isolierte
Anliegen. Unter anderem habe der Grosse Rat des Kantons Waadt im Juni 2019
beschlossen, ein Ausstiegsprogramm für Glyphosat zu erstellen, mit dem beabsichtigt
werde, ab 2022 vollständig auf sämtliche glyphosathaltigen Produkte zu verzichten. Das
Unkrautvernichtungsmittel werden zudem von einem WHO-Organ, der International
Agency for Research on Cancer, als humankarzinogen eingestuft und auch in der EU
gebe es Länder, die eine schrittweise Emanzipation von Glyphosat über einen
bestimmten Zeitraum hinweg forderten. Sie bedauere den Kommissionsentscheid,
verwies allerdings auf die parlamentarische Initiative der WAK-SR (Pa.Iv. 19.475) und das
von ihr selber im Nationalrat eingereichte Postulat (Po. 17.405), dessen im Herbst
geplanter Bericht eine gute Grundlage für weitere Diskussionen zur
Glyphosatverwendung darstelle. Stillschweigend folgte der Ständerat seiner Kommission
und gab den beiden Standesinitiativen keine Folge. 8

STANDESINITIATIVE
DATUM: 10.03.2020
JOËLLE SCHNEUWLY

Im Juni 2020 hatte die SGK-NR entschieden, die ähnlich lautende Motion ihrer
Schwesterkommission (Mo. 19.3957) den Standesinitiativen der Kantone St. Gallen (Kt.Iv.
18.309), Thurgau (Kt.Iv. 18.318), Basel-Stadt (Kt.Iv. 18.322) und Basel-Landschaft (Kt.Iv.
18.324) vorzuziehen. Sie hatte diesen Schritt damit begründet, dass die Motion im
Unterschied zu den Standesinitiativen einen direkten Auftrag an den Bundesrat
beinhaltete. In der Herbstsession 2020 folgte der Nationalrat dem Vorbild ihrer
Kommission und lehnte die vier Standesinitiativen für eine kostendeckende
Finanzierung der Kinderspitäler stillschweigend ab. 9

STANDESINITIATIVE
DATUM: 16.09.2020
ANJA HEIDELBERGER

Die WAK-NR folgte im November 2020 dem Ständerat und gab einer Standesinitiative
des Kantons Jura, welche ein Vermarktungs- und Verwendungsverbot
glyphosathaltiger Produkte zum Ziel hatte, mit 14 zu 9 Stimmen keine Folge. Ebenfalls
bachab schickte sie ein Begehren des Kantons Genf (Kt.Iv. 18.319), das einen geordneten
Ausstieg aus der Glyphosatnutzung beabsichtigte. Aus gesundheitlicher Sicht seien
keine Massnahmen erforderlich, da von Glyphosat bezüglich Toxizität keine Gefahr
ausgehe, so die Kommissionsmehrheit. Weiter wies sie darauf hin, dass die Verwendung
von Glyphosat hierzulande strengen Auflagen unterliege. So sei im Gegensatz zu
anderen Ländern der Einsatz des Unkrautvernichtungsmittels nur für Pflanzen, die nicht
geerntet werden, erlaubt. Eine Minderheit der WAK-NR wollte indes an den beiden
Initiativen festhalten. Sie war der Auffassung, ein geordneter Ausstieg aus dem
Glyphosateinsatz sei sinnvoll und gebe den Anwenderinnen und Anwendern die
Möglichkeit, auf andere Mittel umzusteigen. 10

STANDESINITIATIVE
DATUM: 03.11.2020
JOËLLE SCHNEUWLY

Anfang Juni 2021 reichte der Kanton Freiburg eine Standesinitiative ein, mit der er
bezwecken wollte, dass der Zuckergehalt von Produkten in der Nährwertdeklaration
aufgeführt werden muss. Darüber hinaus soll eine für die Konsumentenschaft
«lesbare»  und «zum Vornherein verständliche Kennzeichnung» verpflichtend werden.
Gemäss Initiative geht dieses Anliegen nicht nur mit der nationalen Strategie zur
Bekämpfung der nichtübertragbaren Krankheiten einher, sondern stärkt auch die
kantonalen Aktionsprogramme Bewegung und Ernährung. Die WBK-SR prüfte das

STANDESINITIATIVE
DATUM: 26.10.2021
JOËLLE SCHNEUWLY
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Geschäft Ende Oktober 2021 zusammen mit einer Standesinitiative des Kantons Genf.
Sie beantrage, den beiden Initiativen keine Folge zu geben (FR: 6 zu 1 Stimmen bei 5
Enthaltungen; GE: 8 zu 0 Stimmen bei 4 Enthaltungen), da das Thema bereits in einem
Postulat der SGK-NR behandelt werde. 11

Die Genfer Legislative forderte mittels einer Standesinitiative die Begrenzung der
Zuckermenge, die bei der Herstellung von Lebensmitteln hinzugefügt werden darf.
Die Initiative wurde unter anderem mit den negativen gesundheitlichen Auswirkungen
und dem Suchtpotential von Zucker begründet. Zudem nahm die Initiative auch Bezug
auf die kantonal eingeführte Zuckersteuer. Die Standesinitiative wurde von der WBK-SR
Ende Oktober 2021 zusammen mit einer Standesinitiative des Kantons Freiburg
behandelt. Die Kommission empfahl mit 8 zu 0 Stimmen (bei 4 Enthaltungen; St.Iv. des
Kantons Genf) resp. mit 6 zu 1 Stimmen (bei 5 Enthaltungen; St.Iv. des Kantons Freiburg),
den beiden Vorlagen keine Folge zu geben, da bereits im Rahmen eines Postulats der
SGK-NR auf das Thema eingegangen werde. 12

STANDESINITIATIVE
DATUM: 26.10.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

Die Kantone Schaffhausen, Aargau, Tessin und Basel-Stadt verlangten in vier ähnlich
gelagerten Standesinitiativen (Kt.Iv. 20.331; Kt.Iv. 21.304; Kt.Iv. 21.307; Kt.Iv. 21.312) die
Beteiligung des Bundes an den Ertragsausfällen der Spitäler, die auf das durch den
Bundesrat erlassene Verbot von «nicht dringend angezeigten medizinischen Eingriffe[n]
und Therapien» vom März 2020 zurückzuführen sind. Es gehe nicht an, dass sich der
Bund nun aus der Verantwortung stehle, ist etwa der Begründung des Kantons
Schaffhausen zu entnehmen. Damit keine kantonalen Ungleichbehandlungen
entstünden, solle die Koordination der Kompensation zwischen dem Bund, den
Kantonen und den Krankenkassen über die GDK erfolgen. Im November 2021 nahm sich
die SGK-SR den Standesinitiativen an. Ihr zufolge falle das Bereitstellen der für die
Pandemie notwendigen Spitalkapazitäten in den Aufgabenbereich der Kantone. In
Krisensituationen liege es an allen Staatsebenen, einen Teil der Last zu übernehmen.
Bislang sei es der Bund gewesen, der 80 Prozent der Kosten, die im Zusammenhang mit
der Pandemie angefallen sind, übernommen habe. Daher beantragte die Kommission
mit 9 zu 3 Stimmen, den Standesinitiative keine Folge zu geben. 13

STANDESINITIATIVE
DATUM: 12.11.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

In der Wintersession 2021 nahm sich der Ständerat einer freiburgischen
Standesinitiative zur klaren Darstellung der Menge des schnellen Zuckers in
Lebensmitteln an. Die Behandlung erfolgte zusammen mit einer Standesinitiative des
Kantons Genf. Kommissionssprecher Hannes Germann (svp, SH) erläuterte, weshalb die
WBK-SR den beiden Kantonsbegehren keine Folge geben möchte: Die Kommission teile
zwar die Meinung, dass das exzessive Konsumieren von Zucker für die öffentliche
Gesundheit bedenklich sei, sie sei allerdings auch der Ansicht, dass in diesem Bereich
bereits einiges unternommen worden sei. Germann führte als Beispiele den Nutri-
Score, die Erklärung von Mailand zur Reduktion des Zuckergehalts in Joghurts und
Müeslis und die Schweizer Ernährungsstrategie 2017–2024 auf. Zudem möchte die
Kommission die Berichte in Erfüllung der Postulate 20.3913 und 21.3005 abwarten,
bevor über weitere Schritte entschieden wird. Stillschweigend gab die kleine Kammer
den beiden Standesinitiativen keine Folge. 14

STANDESINITIATIVE
DATUM: 08.12.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

In der Wintersession 2021 nahm sich der Ständerat einer Standesinitiative des Kantons
Genf zur Begrenzung des Zuckergehalts in industriell hergestellten Getränken und
verarbeiteten Lebensmitteln an. Die Behandlung fand zusammen mit einem
Kantonsbegehren aus Freiburg statt. Kommissionssprecher Hannes Germann (svp, SH)
erläuterte, weshalb die WBK-SR den beiden Kantonsbegehren keine Folge geben
möchte: Die Kommission teile zwar die Meinung, dass das exzessive Konsumieren von
Zucker für die öffentliche Gesundheit bedenklich sei, sie sei allerdings auch der
Ansicht, dass in diesem Bereich bereits einiges unternommen worden sei. Germann
führte als Beispiele den Nutri-Score, die Erklärung von Mailand zur Reduktion des
Zuckergehalts in Joghurts und Müeslis und die Schweizer Ernährungsstrategie
2017–2024 auf. Zudem möchte die Kommission die Berichte in Erfüllung der Postulate
20.3913 und 21.3005 abwarten, bevor über weitere Schritte entschieden wird.
Stillschweigend gab das Stöckli beiden Standesinitiativen keine Folge. 15

STANDESINITIATIVE
DATUM: 08.12.2021
JOËLLE SCHNEUWLY
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In der Wintersession 2021 befasste sich der Ständerat mit vier Standesinitiativen der
Kantone Schaffhausen, Aargau, Tessin und Basel-Stadt (Kt.Iv. 20.331; Kt.Iv. 21.304; Kt.Iv.
21.307; Kt.Iv. 21.312), die den Bund dazu auffordern wollten, für die während der
ersten Covid-19-Welle entstandenen Ertragsausfälle der Spitäler aufzukommen. Peter
Hegglin (mitte, ZG) erläuterte für die SGK-SR, dass es für eine «seriöse Beratung»,
inwiefern sich der Bund finanziell beteiligen soll, den Schlussbericht in Erfüllung des
Postulates 20.3135, welcher auf Ende 2023 angekündigt sei, abzuwarten gelte. Daher
habe die Kommission den Standesinitiativen keine Folge gegeben.
Minderheitensprecher Hannes Germann (svp, SH) erwiderte, dass sich der Bund an den
Kosten beteiligen solle, da er mit seinem Durchführungsverbot von nicht dringend
angezeigten medizinischen Eingriffen und Therapien das Subsidiaritätsprinzip verletzt
und in die kantonale Autonomie eingegriffen habe. Der dadurch entstandene Schaden
belaufe sich gemäss Schätzungen des Dachverbands der Spitäler H+ Ende 2020 auf CHF
1.5 bis 1.8 Mrd. Auch Maya Graf (gp, BL) plädierte für Folgegeben und bezeichnete die
Spitäler als «unsere wichtigsten Gesundheitsversorger». Mit 21 zu 19 Stimmen (bei 2
Enthaltungen) gab das Stöckli den Kantonsbegehren knapp keine Folge. 16

STANDESINITIATIVE
DATUM: 16.12.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

Mittels Standesinitiative forderte der Kanton Genf im Oktober 2021 ein Verbot von
Aluminiumsalzen und deren Derivaten (Abspaltprodukte) in Kosmetikprodukten, weil
Aluminiumsalze eine potenziell krebserregende Wirkung, insbesondere hinsichtlich
Brustkrebs, hätten und daher die Anwendung des Vorsorgeprinzips angebracht sei.
Durch das Vorsorgeprinzip würden Kosmetikfirmen angeregt, «ebenso wirksam[e], aber
[für die Gesundheit der Bevölkerung] weniger gefährlich[e]» Lösungen zu entwickeln.
Im Januar 2022 befasste sich die WBK-SR mit dem Anliegen. Sie sprach sich mit 8 zu 0
Stimmen (bei 5 Enthaltungen) gegen Folgegeben aus, da die Anhörung von
Kantonsvertreterinnen und -vertretern und des zuständigen Bundesamtes ergeben
habe, dass gemäss gegenwärtigem Wissensstand kein Zusammenhang zwischen
Aluminiumsalzen in Deos und Brustkrebs bestehe. Ebenfalls gegen das
Kantonsbegehren spreche, dass durch die Anwendung des Vorsorgeprinzips ein
einseitiges Handelshemmnis geschaffen würde. In der Frühjahrssession 2022 wurde
dem Genfer Anliegen in der kleinen Kammer stillschweigend keine Folge gegeben. 17

STANDESINITIATIVE
DATUM: 16.03.2022
JOËLLE SCHNEUWLY

Nachdem sich die SGK-NR gegen die vier Standesinitiativen zur Beteiligung des Bundes
an den Ertragsausfällen und Mehrkosten von Spitälern und Kliniken während der
ersten Covid-19-Welle (Kt.Iv. SH 20.331; Kt.Iv. AG 21.304; Kt.Iv. TI 21.307; Kt.Iv. BS 21.312)
ausgesprochen hatte, kamen die Initiativen in der Herbstsession 2022 in den
Nationalrat. Eine Minderheit rund um Manuela Weichelt-Picard (al, ZG) war der
Auffassung, dass der Bund in die Pflicht genommen werden sollte, da er während der
Pandemie gewisse Eingriffe der Spitäler verboten hatte. Zudem habe er in
vergleichbaren Situationen auch beim öffentlichen Ortsverkehr Vergütungen
vorgenommen. Kommissionssprecher Christian Lohr (mitte, TG) teilte diese Ansicht
indes nicht. Der Bund habe bereits die Finanzierung des grössten Teils der
gesundheitlichen Covid-19-Massnahmen übernommen. So sei dieser etwa für
Gesundheitskosten in der Höhe von CHF 5 Mrd. aufgekommen. Mit jeweils ungefähr 140
zu 35 Stimmen gab der Nationalrat den Standesinitiativen keine Folge. Einzig die grüne
Fraktion sprach sich geschlossen für Folgegeben aus, die anderen Fraktionen votierten
geschlossen (GLP-Fraktion) oder grossmehrheitlich dagegen. 18

STANDESINITIATIVE
DATUM: 21.09.2022
JOËLLE SCHNEUWLY

Ende November 2022 gab die WBK-NR einer Standesinitiative aus Genf, welche den
Zuckergehalt in industriell hergestellten Getränken und verarbeiteten Lebensmitteln
begrenzen wollte, keine Folge. In ihrem Bericht begründete die Kommission ihren
Entschluss mit der freiwilligen Zuckerreduktion durch die Lebensmittelherstellenden
und verwies dabei auf die Erklärung von Mailand. Im deren Rahmen habe bereits eine
erfolgreiche Zuckerreduktion in Joghurts und Frühstückscerealien stattgefunden. Die
Kommission befürwortete weiter die derzeit laufende Prüfung einer möglichen
Ausweitung auf weitere Produktkategorien. Ausserdem hob sie
Umsetzungsschwierigkeiten hervor, weil auch einige natürliche Produkte – etwa
Fruchtsaft – über viel Zucker verfügten. Nicht einverstanden damit zeigte sich eine
Minderheit rund um Stefania Prezioso Batou (egsols, GE). Sie hob den Handlungsbedarf
aufgrund der Schädlichkeit von Zucker sowie der steigenden Zahl an übergewichtigen
Personen sowie Diabetikerinnen und Diabetikern in der Schweiz hervor. Die Genfer
Standesinitiative wurde zusammen mit einer ähnlichen Standesinitiative aus dem
Kanton Freiburg (Kt.Iv. 21.315) diskutiert, welcher ebenfalls keine Folge gegeben

STANDESINITIATIVE
DATUM: 18.11.2022
JOËLLE SCHNEUWLY
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wurde. 19

Ärzte und Pflegepersonal

Eine im Mai 2012 eingereichte Standesinitiative des Kantons Genf zum Thema Eröffnung
neuer Arztpraxen kam Ende September 2014 in den Nationalrat, nachdem die
ständerätliche SGK dieser keine Folge gegeben hatte. Genf wollte die
Bundesversammlung auffordern, zur Eröffnung neuer Arztpraxen eine eigene Planung
vorzunehmen. Die SGK-SR hatte Ende 2013 dazu getagt und war zum Schluss
gekommen, dass das Anliegen mit der im Herbst 2013 angenommenen KVG-Vorlage
„Vorübergehende Wiedereinführung der bedarfsabhängigen Zulassung“ bereits erfüllt
worden sei. Daher fiel der Kommissionsentscheid einstimmig gegen die
Standesinitiative aus. Die vorberatende SGK des Nationalrates beantragte dem Plenum
jedoch, die Standesinitiative zu sistieren und damit noch nicht ganz zu Fall zu bringen.
Die Kommission wollte die Ergebnisse der Vernehmlassung zur Teilrevision des
Krankenversicherungsgesetzes abwarten, worin Massnahmen zur Verhinderung von
Über- und Unterversorgung im ambulanten Bereich vorgeschlagen werden. Diesem
Antrag stimmte der Nationalrat zu und das Geschäft ging in den Ständerat. Die SGK-SR
schloss sich der Argumentation des Nationalrats Ende 2014 an, und mit
gleichlautendem Antrag wurde die Initiative auch im Ständerat sistiert. Damit kann die
Vorlage dann wieder erörtert werden, wenn die Ergebnisse der Vernehmlassung zum
KVG vorliegen. 20

STANDESINITIATIVE
DATUM: 26.09.2014
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Im Mai 2018 beschäftigte sich die WBK-SR mit der Vorprüfung einer Standesinitiative
des Kantons Bern. Diese forderte eine Anpassung des MedBG, welche zur Folge hätte,
dass die Kantone pro Arzt oder Ärztin in Weiterbildung jährlich eine Pauschale von
mindestens CHF 15'000 an ihre Krankenhäuser entrichten müssten. Zudem soll
zwischen den Kantonen ein Ausgleichsmechanismus geschaffen werden, um eine
Teilung der Kosten, die durch die ärztliche Weiterbildung verursacht werden, zu
ermöglichen. Der Solidaritätsgedanken bezüglich Weiterbildungsfinanzierung wurde von
der Kommission zwar durchaus positiv bewertet und sie erachtete die Standesinitiative
auch als gerechtfertigt. Es sei jedoch den Kantonen selbst überlassen, wie sie in die
Weiterbildung der Ärztinnen und Ärzte investieren wollen. Es gehe nun vielmehr darum,
Anreize zu schaffen, um skeptische Kantone zur Unterzeichnung der interkantonalen
Vereinbarung über die ärztliche Weiterbildung zu bewegen. Diese war 2014 von der
Plenarversammlung der GDK verabschiedet worden. Für das Inkrafttreten brauche es
den Beitritt von 18 Kantonen, bislang seien es 14 Kantone. Die WBK-SR hielt es deshalb
für zu früh, auf Bundesebene tätig zu werden, und beantragte mit 10 zu 1 Stimmen, dem
Geschäft keine Folge zu geben. Eine Kommissionsminderheit bestehend aus Werner
Luginbühl (bdp, BE) sah das jedoch anders und sprach sich für Folgegeben aus. 21

STANDESINITIATIVE
DATUM: 14.05.2018
JOËLLE SCHNEUWLY

Nachdem die WBK-SR bezüglich der Standesinitiative des Kantons Bern zur ärztlichen
Weiterbildungsfinanzierung kein Folgegeben beantragt hatte, folgte der Ständerat
seiner Kommission im Juni 2018. Entsprechend kurz fiel die Ratsdebatte aus. Olivier
Français (fdp, VD) fasste für die Kommission noch einmal die wichtigsten Punkte
zusammen. Dabei betonte er, dass durch den Vorstoss der Föderalismus untergraben
werde. Spitalangelegenheiten lägen im Zuständigkeitsbereich der Kantone und es gehe
nicht an, dass Dinge, die auf dem Verhandlungsweg nicht hätten erreicht werden
können, durch die Bundesbehörden erzwungen würden. Zwar sei die medizinische
Ausbildung wichtig, relevant sei allerdings auch, dass die Kantone untereinander eine
Einigung fänden, ohne dass sich das nationale Parlament in die Angelegenheit
einmische. Werner Luginbühl (bdp, BE), der an der Kommissionssitzung als einziges
Mitglied der WBK-SR die Standesinitiative befürwortet hatte, stellte unter anderem aus
Loyalitätsgründen zu seinem Heimatkanton Bern den Antrag auf Folgegeben. Zusammen
mit drei anderen Ratsmitgliedern wurde er allerdings deutlich mit 35 zu 4 Stimmen (bei
einer Enthaltung) überstimmt. 22

STANDESINITIATIVE
DATUM: 13.06.2018
JOËLLE SCHNEUWLY
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Wie bereits ihre Schwesterkommission und das Stöckli empfahl auch die WBK-NR
ihrem Rat, der Standesinitiative des Kantons Bern zur ärztlichen
Weiterbildungsfinanzierung keine Folge zu geben. Für die ärztliche Weiterbildung seien
die Kantone zuständig. Weiter werde derzeit ein entsprechendes interkantonales
Konkordat zur ärztlichen Weiterbildungsfinanzierung (WFV) ratifiziert. Bisher sei es von
14 Kantonen unterzeichnet worden und bis Ende 2018 sollten die für das Inkrafttreten
benötigten Unterschriften von 18 Kantonen erreicht werden. Es bestehe zurzeit also
keine Notwendigkeit, auf Bundesebene zu intervenieren. Stillschweigend und
diskussionslos gab der Nationalrat in der darauffolgenden Herbstsession dem Geschäft
keine Folge. 23

STANDESINITIATIVE
DATUM: 25.09.2018
JOËLLE SCHNEUWLY
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